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Das dreigliedrige System der sogenannten weiterführenden Schulen – Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien – hat sich bewährt, sagte der derzeitige baden-württembergische Kultusminister vor den Som​merferien, wo doch jeder weiß – und nicht erst seit den bestürzenden PISA-Befunden! – , dass eben dies nicht der Fall ist. Des Ministers eigenes Personal hatte ihm dies ins Stammbuch geschrieben – vier Grund-, Haupt- und Realschulrektoren aus Ravensburg und Umgebung –, in einem Offenen Brief vom 30. April diesen Jahres, dem Hunderte von Schulleitern und Lehrern spontan beigetreten sind. „Wir möchten in Erinnerung rufen,“ heißt es dort, „dass die Hauptschule ... zurecht als die innovativste Schulart der Sekundarstufe I gilt. Andere Schularten profitieren längst von dieser Arbeit“: z.B. „Berufswahlunterricht, Fächerverbünde, Projektprü​fung“. Aber: „Am allgemeinen Desinteresse an der Schulart Hauptschule hat sich allerdings dadurch nichts geändert. Es liegt also nahe festzustellen, dass die ‚Abwahl’ dieser Schulart nichts mit der Schulqualität zu tun hat, sondern andere Gründe hierfür maßgeblich sind:

· Die Hauptschule befindet sich in der Hierarchie der Schulabschlüsse ganz unten, und der Hauptschulabschluss eröffnet die geringsten Berufschancen.

· Die Eltern streben in der Regel für ihr Kind den ‚höchsten’ möglichen Abschluss an und ‚wählen’ für ihr Kind nach dem Selektionsverfahren ‚Grundschulempfehlung’ eben nur gezwungenermaßen die Hauptschule aus. Das hiermit verbundene Leid und die Auswirkungen dieses Verfahrens auf Kinder und Eltern werden in ihrer Tragweite vielfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.

· Das gesellschaftliche Ansehen einer Person bzw. Familie orientiert sich an der ‚Schulwahl’ und dem möglichen Schulabschluss.

· Die Hauptschule wird immer durch das Stigma ‚Restschule’ belastet.“

Dies schreiben Lehrer, die sowohl im integrativen System Grundschule als auch im selektiven System Haupt- bzw. Realschule arbeiten und daher im Berufsalltag die Stärken des einen und die Schwächen des anderen Systems kennen – wofür man übrigens keine internationalen Vergleichsstudien braucht. Man mutet uns zu, schreiben sie weiter, „die Kinder nach nur vier Grundschuljahren ... in Begabte und Unbegabte, in Schnelle und Lahme, in künftige Handwerker und künftige Wissenschaftler einzuteilen.“ Und da das – bis auf die offensichtlichen Fälle – verantwortlich nicht zu machen ist, rufen sie dazu auf, dieses System zu beenden: „weg vom selektiven dreigliederigen Schulsystem hin zu einem integrativen Schul​​system, in dem Kinder und Jugendliche, wie in anderen Staaten üblich, länger gemeinsam miteinander und voneinander lernen und dabei individuell gefördert werden.“

Der entscheidende Punkt ist also dieser: Wir müssen uns um die Schüler kümmern – und nicht um die Schulform. Wir müssen uns darum kümmern, was aus Hauptschülern wird – oder werden sollte oder werden kann. Was aus der Hauptschule als Institution wird, ist belanglos. 

Der Protest aus Oberschwaben hätte sich gut und gerne auch auf die Landesverfassung berufen können. Dort heißt es in Artikel 11: 

„ (1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. (2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten. (3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, insbesondere auch Erziehungsbeihilfen, bereitzustellen.“

Man traut seinen Ohren nicht, denn die Befunde der internationalen Schulleistungsvergleichsstudien wie zuletzt PISA zeigen, dass wir seit Jahrzehnten ganz unbeschwert mit dem Sachverhalt leben, dass die Schulwirklichkeit vom Verfassungsgebot meilenweit entfernt ist. Nebenbei: Interessanterweise wird diese Verfassungsvorschrift aber bemüht, um das Hochbegabtengymnasium in Schwäbisch Gmünd zu rechtfertigen.

Was die Hauptschule betrifft, so existiert sie nur deshalb noch, weil ihr die Schülerinnen und Schüler zugewiesen bzw. von anderen weiterführenden Schulen abgewiesen werden. „Wir können so gut sein, wie wir wollen,“ sagt der Leiter der vielfach preisgekrönten Hauptschule Tübingen Innenstadt, Fritz Sperth, „die potentiellen Abnehmer übernehmen unsere Absolventen nicht, so dass die Akzeptanz in der Bevölkerung bei Null angekommen ist.“ Die Eltern bevorzugen die Realschule, weil deren Abschluss das eigentliche Eintrittsbillet in die Berufsausbildung darstellt, die Ausbildungsbetriebe bevorzugen Realschüler, und den Hauptschulen kommt neben der Schülerschaft von den Pädagogischen Hochschulen her der Lehrernachwuchs abhanden.

Ob sich Hauptschulen „bewährt“ haben oder nicht, ist aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und aufgrund des Bevölkerungsverhaltens gar nicht die Frage: die Schulträger – die Gemeinden – müssen reihenweise Hauptschulen schließen, weil die Anmeldungen zurückgehen und demzufolge kein Lehrpersonal mehr zur Verfügung gestellt wird. Im Klartext: Lehrkräfte für Schulen mit 10 oder höchstens 15 Schülern in den Jahrgangsklassen – und dies einzügig! – kann und will das Land nicht bezahlen, obwohl diese Schülerzahl eine optimale Voraussetzung für individuelle Förderung wäre. Die Hauptschulen haben aus den genannten Gründen ein Verfallsdatum. Das hat die Schulträger wachgerüttelt, und die Kommunalen Spitzenverbände von Bayern und Baden-Württemberg haben jüngst mit allen Nachdruck die verantwortlichen Politiker daran erinnert, dass hier etwas zu geschehen hat!

Die Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg sprechen eine eindeutige Sprache: Die Zahl der Hauptschulabgänger sank von mehr als 70.000 im Jahre 1980 auf knapp über 40.000 im Jahre 1992, sie liegt derzeit – infolge vermehrter Hauptschulabschlüsse in beruflichen Schulen und im Berufsvorbereitungsjahr – bei etwa 50.000 und wird bis 2020 auf ca. 34.000 Hauptschulabgänger sinken, also um 30% weniger als 2005... wenn es denn die Hauptschule dann überhaupt noch geben wird – woran mit Fug und Recht gezweifelt werden darf. Warum?

Angesichts dieser Zahlen konnte sich auch der Kultusminister der Einsicht nicht verschließen, dass die bis jetzt tabuisierte Strukturfrage angefasst werden muss. Die Beschwörung von „Bewährung“ hilft nicht weiter: Hat sich eine Schulform „bewährt“, wenn jährlich in Baden-Württemberg ca. 9.000 Hauptschüler ohne Abschluss in die Ausbildungslosigkeit entlassen werden? Hat sich etwa das Gymnasium „bewährt“, wenn kaum ein Abiturient weiß, was er wo studieren darf oder kann? Was vor den Sommerferien noch Dogma war, wurde nach den Sommerferien erfreulicherweise ansatzweise in eine schulpolitische Pragmatik übersetzt. Die nun nicht überraschend ins Auge gefasste Strategie besteht in der Kooperation von Haupt- und Realschulen, bis hin zum gemeinsamen Unterricht. Und es sei sogleich betont: Dieser Schritt ist längst überfällig, er ist richtig, wenn er denn kein hilf- und zielloses Lavieren unter Sachzwang bedeutet, sondern den Einstieg in eine gewollte, pädagogisch und sozialpolitisch gut begründete Strukturreform der staatlichen öffentlichen Schulen, wie sie in anderen Bundesländern längst im Gange ist.

Was sich hier andeutet, ist nicht anderes als das Eingeständnis, dass sich schulpolitische parteipolitisch-ideologische Träumereien in Luft auflösen und ist damit vermutlich auch der Einstieg in die Beendigung des verfassungswidrigen Verfahrens, Schullaufbahn- und damit Lebensentscheidungen bereits im Kindesalter zu treffen ohne nennenswerte spätere Korrekturmöglichkeiten. Im Klartext: Das Ende der Hauptschule wird auch die anderen beiden weiterführenden Schulen, die Realschulen und Gymnasien, verändern. Es ist daher zu fragen, welche Formen der Zwei- oder Eingliedrigkeit daraus resultieren könnten, die in anderen Bundesländern praktiziert werden und vor welche neuen Probleme wir in Baden-Württemberg kommen werden.

Der sich jetzt abzeichnende Einstieg in das integrative Schulsystem anstelle des selektiven basiert nicht nur auf neuen empirischen Befunden über die schädlichen Folgen des selektiven, das – im Ergebnis – weder die schwächeren Schüler angemessen fördert noch die stärkeren stärker werden lässt. Das ist durch die Einsicht in einen einfachen Mechanismus auch ohne viel Empirie einsichtig: Wenn die Schulkinder nach ihren vermeintlichen Leistungsfähigkeiten frühzeitig sortiert werden, orientiert sich die jeweilige Schule bzw. ihre Lehrerschaft an einer „mittleren Normalitätserwartung“, d.h. was ein Haupt-, ein Realschüler, ein Gymnasiast „ist“, ist er nicht wirklich, sondern nur im Lichte einer Definition dessen, was von ihm erwartet wird. Dementsprechend sind die Anforderungen und Erwartungen an Leistungen. Was dabei gar nicht in den Blick genommen wird – weil es die jeweilige Schulform auch gar nicht erwartet! –, sind die schlummernden Potentiale der Kinder und Heranwachsenden, die es zu wecken und zu fördern gälte. Jedoch: Der Lehrplan sieht das nicht vor, die Lehrkäfte sind dafür nicht ausgebildet, die Klassen sind zu groß, differenzierte Arbeitsmaterialien fehlen, Zusatzangebote ebenso. 

Dies alles geschieht, wohl gemerkt, im Kindesalter, in der 4. Grundschulklasse, zu einem Zeitpunkt, an dem – um ein Argument von außerhalb der Pädagogik einzuführen – die kognitive Entwicklung der Kinder noch in vollem Gange ist, wo die Reifung des präfrontalen Cortex, dem „Ort“ unseres differenzierten Denkens, noch nicht abgeschlossen ist – das ist erst mit dem 11./12 Lebensjahr der Fall – und wo der nachfolgende „Umbau“ elementarer Gehirnfunktionen im Zuge der Pubertät erst noch bevorsteht. Wenn aber – wie der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther formuliert – jedes Gehirn das Ergebnis seines Gebrauchs ist, dann ist das „Gebrauchenlernen“ des Gehirns in der Zeit seiner Reifung und funktionalen Strukturierung die Aufgabe für Schule, Unterricht und Lernen und erst danach wird sich zeigen, wo seine Stärken liegen. 

Für diese Einsicht muss man eigentlich nicht die Neuroanatomie bemühen, der Sachverhalt ist der Entwicklungspsychologie und der Entwicklungspädagogik wohl bekannt. Als Pädagogen noch in den Kategorien von Reifung und Entwicklung dachten, deren Eigentümlichkeiten sie den natürlichen Lebensäußerungen der Kinder abgelesen haben und noch nicht von der völlig abwegigen Allmachtsvorstellung geleitet wurden, gegen die innere Entwicklungslogik eines Kindes Beschleunigungen und Steigerungen unterrichtlich technisch-methodisch herbeiführen zu wollen, sollte die Grund​schule nur dies: die Kinder schulfähig machen (was heute die Vorschule ab dem 4. oder 5. Lebensjahr soll); und die Schule im engeren Sinne – die Anleitung zum Lernen des Lernens – sollte so mit 12 und 13 beginnen, wenn die Kinder anfangen, selbständig arbeiten, lernen und planen zu können. 

Deshalb plädierte man seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert für eine gemeinsame Schule aller Kinder bis zum 12 oder 14. Lebensjahr. Deshalb argumentierte ein Arzt und Pädagoge im Jahre 1894 prinzipiell folgendermaßen: „... vom entwicklungswissenschaftlichen Standpunkt aus [kann] die Trennung der Schulen in verschiedenartige Lehranstalten nicht gebilligt werden“. „Es ist zu dieser frühen Zeit durchaus unmöglich zu bestimmen, wie weit und nach welcher Spezialrichtung die Entwicklungsfähigkeit des Kindes geht; und selbst wenn dies zu bestimmen wäre, läge immer noch die Tatsache vor, dass jede Spezialbildung ... eine unzweckmäßige ist“. Und weiter: „Vom Rechtsstandpunkte aus ist es unstatthaft, irgend jemanden von der bestmöglichen Ausbildung seiner Fähigkeiten zum Wohle Aller zu einer Zeit auszuschließen, da weder der Grad noch die Art der möglichen Ausbildung zu bestimmen ist... Jetzt [damals also wie heute,  110 Jahre später!] sind die Eltern gezwungen, den Entwicklungsgang ihres Kindes bei dessen Eintritt in die Schule nach ihrer Laune oder nach ihrem Stande oder nach irgend einer anderen Äußerlichkeit zu bestimmen, nicht aber nach den wirklichen Fähigkeiten und der Eigenart des Kindes, die ja eben erst ausgebildet werden sollen; tritt dann, wie so häufig, während der Schulzeit die Überzeugung zu Tage, dass man sich in der Wahl der Spezialschule geirrt hat, dann heißt es, entweder unter Verlust eines Teils des bisher an Zeit, Mühe und Geld Aufgewendeten einen anderen Spezialkurs zu steuern, der wiederum vielleicht ein unangemessener sein mag“. 

Diese Formulierungen bilden den Hintergrund und die Begründung der eingangs zitierten Passagen aus der baden-württembergischen Landesverfassung: dass das Sortierung der Kinder nach Laune, Stand oder Herkommen nicht geduldet werden soll, weil es dem Recht eines jeden Kindes widerspricht, seiner optimalen Lebenschancen durch Erziehung und Bildung in der öffentlichen Schule teilhaftig zu werden. Trotzdem hat sich sowohl in der Weimarer Verfassung als auch im Grundgesetz nur die gemeinsame vierjährige Grundschule verankern lassen sowie das Verbot privater „Vorschulen“ für das Gymnasium. Die Dreigliedrigkeit jedoch wurde festgeschrieben. Übrigens hat, was die Kinderrechte betrifft, die Bundesrepublik die entsprechende Kinderrechts-Kon​vention der Vereinten Nationen unterschrieben und ratifiziert und damit zu geltendem Recht gemacht. Nichts anderes hat übrigens vor einem Jahr der UNO-Sonderberichterstatter Munoz zur Sprache gebracht und ebenso harsche wie unberechtigte Kritik einstecken müssen. Unberechtigt weshalb? Nun, auch hier ist die Befundlage der international vergleichenden Studien eindeutig:

· In keinem anderen Land der OECD ist der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungschancen so eng wie in Deutschland. Oder anders ausgedrückt: In keinem anderen Land ist die soziale Selektion durch das Schulsystem so scharf ausgeprägt wie bei uns. Und das heißt: Benachteiligung und Begünstigung werden durch unser Auslesesystem nach der Grundschule verstärkt und verschärft.

· Nur in 17  der 30 Mitgliedsländer der OECD – so lautet ein Kalauer – wird früh auf Schullaufbahnen verteilt, und 16 Länder davon sind (neben Österreich) – die deutschen Bundesländer. Anders formuliert: Anderwärts hat man dies längst zugunsten der integrativen Systeme aufgegeben und damit offensichtlich bessere Leistungsergebnisse als hierzulande erzielt; denn die besten Deutschen, die Bayern, sind immer noch schlechter als die schlechtesten Kanadier... Und auch das CDU-regierte Baden-Württemberg sollte zur Kenntnis nehmen, dass nach der Wende in Sachsen unter der CDU-Regierung Biedenkopf die integrative Mittelschule neben das Gymnasium gesetzt, also ein zweigliederiges System ohne Hauptschule geschaffen wurde; dass im CDU-SPD-regierten Schleswig-Holstein soeben die Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht wurde; dass im CDU-regierten Hamburg die integrative Stadtteilschule neben dem Gymnasium installiert werden wird mit der Maßgabe, auch dort in einem 13jährigen Bildungsgang die Hochschulreife erlangen zu können. Dass es in anderen Bundesländern außerdem erfolgreiche Gesamtschulen gibt, die das Gegenteil der erschreckenden PISA-Befunde produzieren, wird bisher hierzulande von der offiziellen Regierungspolitik ebenfalls ignoriert. Die oberschwäbischen Rektoren haben in ihrem Offenen Brief an den Kultusminister und an den Ministerpräsidenten deshalb sehr zu Recht angemahnt, die Folgen baden-württembergischer Schulwirklichkeit im Lichte gesicherter Forschungsbefunde endlich zur Kenntnis zu nehmen und daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen!

Wird dies nun geschehen? Was bedeutet der Einstieg in die Schulstrukturdebatte und -politik? Damit wir uns nicht wieder in eine Debatte über Türschilder verheddern – Bezeichnungen wir Einheitsschule, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule sind hierzulande „verbrannt“ – und nicht wieder aus dem Auge verlieren, worum es eigentlich geht – nämlich die Bildungs-, Ausbildungs- und Berufschancen der Schülerinnen und Schüler –, benutze ich im Folgenden die neutrale Bezeichnung „Sekundarschule“ für jene Schulform, die nicht „Primarschule“ (Grundschule) ist, auch nicht eine auf diese Sekundarschule aufbauende Schule der Berufsvorbereitung oder der Beruflichen Bildung, auch nicht ein grundständiges oder Oberstufengymnasium. Diese Sekundarschule bis zum Ende der Pflichtschulzeit muss, lässt man zunächst einmal die Gymnasien außen vor (sie werden ja auch vorsorglich unter Artenschutz gestellt), zwei Bedingungen und zwei Funktionen erfüllen: sie muss jenen Schülern gerecht werden, die bisher als Hauptschüler gehandelt wurden und ihnen einen tatsächlichen Anschluss in eine Berufsausbildung ermöglichen oder den Übertritt in jene Gruppe, die bisher als Realschüler gehandelt wurde. Dieser Gruppe wiederum muss die Sekundarschule dadurch gerecht werden, dass sie auch diesen einen Übergang in die Berufsausbildung eröffnet oder in weiterführende berufliche bzw. allgemeinbildende Schulen und bei diesen besonders in die Technischen, Wirtschafts- und anderen Gymnasien, aus denen sich an den baden-württembergischen Hochschulen und Universitäten ein großer Teil der dringend benötigten Studierenden der ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fachrichtungen rekrutiert.

Was bisher den Gymnasien erlassen worden ist – die Überprüfung nämlich, ob sie ihr doppeltes Ziel: Allgemeinbildung und Studierfähigkeit, auch wirklich erreichen (bekanntlich eher nicht) –, wird unvermeidlich Auftrag und hoher Anspruch, wenn – wie es so harmlos klingend heißt – Hauptschule und Realschule kooperieren sollen. Denn das kann ja wohl nicht bedeuten, dass die Realschule mit einem zusätzlichen Problem belastet wird, nämlich der umstandslosen Übernahme der Hauptschüler. Unter den jetzigen Bedingungen könnte dies nur bedeuten, diese Schülerschaft untergehen zu lassen; denn die Realschule befindet sich ohnehin in einer prekären Situation, weil sie nämlich jetzt schon – gemessen an den Potentialen ihrer Schülerschaft – vom Hauptschüler bis zum Gymnasiasten alle gemeinsam zu versorgen hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Vertreter der Realschulen das umstandslose Zusammenlegen von Haupt- und Realschulen vehement ablehnen. Sie haben darin auch ganz Recht: denn traditionell hat die Realschule eine große Affinität zum Gymnasium; denn das sog. „Einjährige“ an beiden Schulformen unterschied sich im Kern ja in nichts, vom Umfang der zweiten Fremdsprache oder von Latein abgesehen; auch ist nach dem Realschulabschluss immer eine erkleckliche Zahl der Absolventen in eine der Gymnasialversionen übergewechselt (was erst durch die auch unter diesem Aspekt unsinnige achtjährige Version des Gymnasiums mit der Verkürzung der Mittelstufe im Grunde unmöglich gemacht wurde).

Die Kooperation von Hauptschulen und Realschulen hat aber noch viel weiterreichende Konsequenzen, da dies über kurz oder lang zur Zweigliedrigkeit führen wird. Dann droht diese neue Sekundarschule das Stigma „Restschule“ zu erben, mit dem Effekt, dass die Gymnasien eine erneute Sogwirkung entfalten. Die Übertrittsquoten in den städtischen Bereichen werden nochmals ansteigen, und die Gymnasien, schon derzeit räumlich und personell hoffnungslos unterversorgt, werden – ob sie wollen oder nicht – noch mehr die am stärksten nachgefragte weiterführende Schule und in diesem Sinne die eigentliche „Hauptschule“. Auf deren Schülerschaft sind sie aber pädagogisch und didaktisch gar nicht vorbereitet und müssen – ob sie wollen oder nicht – in der Unter- und Mittelstufe ebenfalls als Sekundarschule betrieben werden, ggf. mit zusätzlichen Angeboten für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe und zum Abitur. 

Damit würde sich übrigens das Allgemeinbildende Gymnasium wieder einer Version annähern, die in Deutschland seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die allererfolgreichste war: Gymnasium mit Realschule, ein integriertes System mit einer gemeinsamen Unter- und Mittelstufe, einem gemeinsamen Mittleren Abschluss, bis dahin schon mit Zusatzangeboten für diejenigen, die in einer Oberstufe mit neusprachlichem oder mathematisch-naturwissenschaftlichem Profil, ggf. auch mit Grundkenntnissen in den alten Sprachen, zum Abitur gehen wollten. Dieses Gymnasium war der Renner bei den Neugründungen von Gymnasien in der Zeit der gewaltigen Bildungsexpansion vor 1914 bzw. vor 1933, in einer Zeit der Nachfrage nach naturwissenschaftlich-techni​schen Grundkenntnissen und modernen Sprachen und wo eine davon getrennte Bürgerschule keinen Sinn mehr machte. Von der Funktion her war diese Schulform nichts anderes als eine Gesamtschule. Die daneben existierende Volksschuloberstufe, die heutige Hauptschule, geriet in dem Maße in Bedrängnis, wie ihre Absolventen, notdürftig mit Lesen, Schreiben und Rechnen ausgestattet, keine Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mehr hatten. Diese Hauptschule war schon Mitte der 1950er Jahre für den Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen eine „Restschule“ ohne Zukunft.

Wir kämen in Baden-Württemberg einen großen Schritt weiter, wenn die im Schulgesetz festgeschriebenen getrennten Schulformen (§ 4 [1]) aufgegeben würden zugunsten der im Gesetz ebenfalls genannten Schulstufen (§ 4 [2]) – Primarstufe, demnächst in Verbindung mit der Frühförderung, Sekundarstufe I mit Orientierungsstufe und Sekundarstufe II, beide erweitert um die beruflichen Schulen – und wenn diese so ausgestaltet werden würden, wie es auch im Gesetz steht (§ 4 [3]): „Soweit dies der eigenständige Bildungsauftrag der einzelnen Schularten zulässt, sollen, besonders innerhalb der Schulstufen, die differenzierten Bildungsgänge sowie ihre Abschlüsse aufeinander abgestimmt und sachgerechte Übergänge unter den Schularten ermöglicht werden.“ Wir müssten lediglich „Schularten“ durch „Schulstufen“ ersetzen, „sachgerecht“ durch „schülergerecht“ und „Abschlüsse“ durch „Anschlüsse“. Der Grundgedanke ist der wie im Offenen Brief der Rektoren aus dem Oberland: weg vom Auslesen und Sortieren hin zum Fördern und Fordern in differenzierten gemeinsamen Bildungsgängen innerhalb der einzelnen Schulstufen und zwar mit dem Ziel, nicht bestimmte Schulabschlüsse einzufordern, sondern individuelle Anschlüsse und Übergänge zu eröffnen, die – wie die PISA-Befunde zeigen – in diesen Systemen an Qualität gewinnen, weil das Lernen in leistungsheterogenen Gruppen erfolgreicher ist.

Es wird gern übersehen, dass es dieses neigungs- und leistungsdifferenzierte Übergangssystem am Ende der Sekundarstufen I und II auch in Baden-Württemberg beim Übergang aus der Schule oder aus dem Beruf in ein Studium an den Universitäten oder Fachhochschulen längst etabliert ist und erfolgreich praktiziert wird. Es gibt (die Aufzählung ist nicht vollständig) den direkten Zugang vom Gymnasium, und dieser ist bereits hoch differenziert: wir haben Allgemeinbildende, Technische, Wirtschafts- und Gewerbliche Gymnasien bzw. Schulen, die die Studienberechtigung verleihen. Und es gibt den längeren Weg nach der Realschule und der Berufsausbildung über Zusatzkurse oder die Berufsoberschule, die Berufsfachschule oder über die spezialisierten Fachschulen oder über das ein- bis dreijährige Berufskolleg Fachhochschule weiter ins Fachhochschulstudium und von dort ggf. weiter in die Universität. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Kooperation Hauptschule – Realschule in einem ganz anderen Licht. Die Sekundarstufe I muss differenzierte Aus- und Übergängen anbieten wie die Sekundarstufe II – je nach Neigung und Befähigung und Nachfrage der Abnehmer –, denn was den Absolventen der Sekundarstufe II recht ist, kann denen der Sekundarstufe I nur billig sein. 

Konkret bedeutet dies für die Ausgestaltung der Sekundarstufe I:

· Die Schülerinnen und Schüler werden nach der Grundschule nicht mehr auf verschiedene Schulformen, die es auch nicht mehr gibt, verteilt, sondern verbleiben in der gemeinsamen Schulstufe, die je nach lokalen Verhältnissen auch die Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums enthalten kann.

· Die erfolgreiche integrative pädagogisch-didaktische Arbeit der Grundschule wird für alle Kinder gemeinsam fortgesetzt. Das Sitzenbleiben wird abgeschafft: es ist sinnlos und kostet jährlich einige Milliarden.

· Es ist realistisch davon auszugehen, dass das grundständige Gymnasium erhalten bleibt – auf mögliche Probleme wurde hingewiesen –, aber sein Alleinstellungsmerkmal – der direkte Zugang zu einem Hochschulstudium – wird durch andere Wege dorthin aus der Sekundarstufe I beseitigt (wie jetzt in Hamburg). 

· Nach und nach werden unterschiedliche Bildungswege angeboten, nach Neigung und Leistung, was alle weiterführenden reformpädagogischen Schulen seit 100 Jahren erfolgreich praktizieren: 

1. Der eine Bildungsweg führt bereits im Rahmen der Pflichtschulzeit im engen Zusammenwirken von Schulen und Einrichtungen der Berufswahl, Berufsvorbereitung und Berufsausbildung zu einem Kompetenzprofil, das den Eintritt in eine Berufsausbildung ermöglicht. Die Abnehmer in Industrie und Handwerk, Handel und Dienstleistung legen neben dem schulischen Grundwissen dabei größten Wert auf die Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen, die bisher sträflich vernachlässigt werden. Es gibt keinen Absolventen der Sekundarschule als Pflichtschule mehr, der kein Übergangszertifikat bekommt. Denn hier tickt längst eine sozial- und arbeitsmarktpolitische Zeitbombe, vor der die Bildungspolitik bisher verantwortungslos die Augen verschlossen hat.

2. Der andere Bildungsweg orientiert sich in seinen Übergangskompetenzen eher an anschließenden schulischen Bildungswegen, auch im beruflichen Bereich, und hat eine enge Affinität zum sog. Mittleren Abschluss der Gymnasien, so dass auch hier die Übergänge ohne großen Aufwand möglich sind.

Eine dieser alten reformpädagogischen Schulen, die Odenwaldschule bei Heppenheim, bietet den jährlich etwa 60 Abgängern 10 schulische und berufliche Abschlüsse an. Dies ist keine Frage der Türschilder, sondern der Ausbildung und Weiterqualifizierung des Personals an den Schulen, der Ausstattung und der vorhandenen Betriebsmittel. Die Kooperation der Schulen mit den Berufsschulen und Kollegs ist ebenso eine neue Herausforderung wie die Kooperation mit den Gymnasien in der Mittelstufe. Die Lehreraus- und -fortbildung ist darauf noch gar nicht eingerichtet. Und wenn man die jetzt sich abzeichnenden Schritte tun will, müssen auch die Lehrpläne und erst recht der Unsinn der Vergleichsarbeiten, d.h. alle Normierungen in der Versenkung verschwinden. Denn in der neuen Struktur sollen junge Leute erfolgreich ihre eigenen individuellen Wege finden können und nicht an abstrakten schulischen Normerwartungen scheitern, die für die nachschulischen Abnehmer zumeist ohnehin belanglos sind. 

Die neue Schulkultur muss die grassierende Versagensangst und die organisierte Demütigung beseitigen und eine Kultur der Förderung und Ermutigung sein – oder die neue Schule wird nicht sein, und die Eltern werden in Privaten und Freien Schulen ihre Zuflucht suchen. Alle anderen Förderprogramme für die Hauptschule sind nichts als überhöhte Kosten für künstliche Beatmung und für die schlussendlich doch unvermeidliche Beerdigung. 
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